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    EINWOHNERGEMEINDE  TRACHSELWALD

    3453 HEIMISBACH

     Telefon 034 431 14 78                Fax 034 431 42 54
     Homepage:                            www.trachselwald.ch      

     E-Mail:                        gemeinde@trachselwald.ch
Todesfall, was nun? 

Bei Tod infolge Krankheit zu Hause

Den behandelnden Arzt oder den Hausarzt benachrichtigen. Ist dieser abwesend, den Notfallarzt verständigen. Bevor die Todesbescheinigung durch den Arzt ausgestellt ist, darf nichts unternommen werden.

Bei Tod infolge Unfall

Bei Verkehrs-, Arbeits-, Haushalts- oder sonstigen Unfällen die Polizei 
Sumiswald: Tel. 034 424 78 21 oder Tel. 117

benachrichtigen. Der Unfallhergang muss abgeklärt werden. Die Polizei benachrichtigt den Amtsarzt.
Benachrichtigen des Zivilstandsamtes des Sterbeortes
Für das Amt Trachselwald ist Sumiswald zuständig, Tel. 034 432 38 38 
Der Hinschied von ausländischen Staatsangehörigen ist ausserdem dem zuständigen Konsulat des Heimatstaates zu melden.
Verzeichnis der Zivilstandsämter: http://www.pom.be.ch/site/index/pom_mip_index/pom_mip_zbd/pom_mip_zbd-zivilstandsaemter.htm 

Bei Tod im Spital, in einer Klinik oder in einem Heim

Die Spital-, bzw. die Heimbehörden besorgen die nötigen Formalitäten und lassen eine Todesbescheinigung ausstellen.

Benachrichtigung des Bestatters

Friedhof Chramershus: Gärtnerei Rutschi, Tel. 034 431 11 31

Friedhof Trachselwald: Gärtnerei Gfeller,   Tel. 034 431 11 95

Es sind folgende Unterlagen mitzubringen:

· Todesbescheinigung vom Arzt, Spital, Zivilstandsamt
Weitere Benachrichtigungen

Je nach Art der gewünschten Bestattung sollte noch an folgende Punkte gedacht werden:

Pfarramt: Persönliche Vorsprache nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 034 431 11 52. 
Bei diesem Gespräch wird die Gestaltung der Bestattungsfeierlichkeiten besprochen: Zusammenstellen des Lebenslaufs, musikalische Umrahmung, Lied- und Textwahl, allfällige Mitwirkung durch Vereine und / oder Delegationen etc. 
Es ist hilfreich, wenn  bereits Angaben zum Lebenslauf der/des Verstorbenen mitgebracht werden. 

Gemeindeverwaltung: Beerdigungstermin und erwartete Anzahl Autos melden 

034 431 14 78
Bestattungsfragen (mit Bestatter/Pfarrer klären)
· Art der Bestattung (Kremation oder Erdbestattung) 

· Ort und Zeit der Bestattung 

· Ort und Zeit der Abdankung 

· Aufbahrung 

· Art und Lage des Grabes 

Wer muss weiter benachrichtigt werden?

Nächste Angehörige (Adressliste vorhanden?), Arbeitgeber, Krankenkasse, allfällige Unfall- oder Lebensversicherungen, Pensionskasse, AHV-Zweigstelle (Ausgleichskasse), Militär, Zivilschutz.
Organisatorisches
Vor der Bestattung:

· Todesanzeige aufsetzen -> Kontakt mit Druckerei
· Evtl. Todesanzeige in der Zeitung 

· Reservation des Restaurants für das Leidmahl 

· Gärtnerei: Sargbouquet, Arrangements, Kränze 

Nach der Bestattung: 

· Versand der Danksagungen 

· Organisation der Grabpflege 

· Auswählen des Grabsteins (ca. nach einem Jahr)
Siegelung
Das Siegelungsorgan der Gemeinde muss aufgrund der eidg. und kant. Steuergesetzgebung und der kant. Inventarverordnung innert 7 Tagen ein Siegelungsprotokoll erstellen. Die zuständige Person wird sich telefonisch melden, um einen Termin zu vereinbaren. 
Die Verantwortlichen der Gemeinde- und Amtsbehörden, des Bestattungswesens und der Kirchgemeinde stehen Ihnen bei Fragen und Unklarheiten gerne zur Seite.
Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: 4/07
